


 

 

                 2 

II 

 

1. Grundlagen der Förderung 

 

1.1. Ziele der Förderung sind 

• Beseitigung von Leerständen durch nachhaltige Sanierung und Schaffen von barri-

erefreien Eingangssituationen, insbesondere bei Gewerbeflächen 

• Verbesserung der Gestaltung an vorhandenen Altbauten  

• Energetische Sanierung des Gebäudebestandes zur Attraktivierung des Zentrums 

als Wohn-, Lebens- und Arbeitsort 

• Aufwertung des Stadtbildes  

• Aufwertung des Gebäudeumfeldes im Zentrum 

 

1.2. Grundlagen für die Förderung bildet die Städtebauförderungsrichtlinie des Landes Nie-

dersachsen (R-StBauF) sowie die §§ 136 ff. des Baugesetzbuches (BauGB). 

 

1.3. Der Geltungsbereich dieser Richtlinie ist auf das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet 

„Aschendorf Zentrum“ räumlich beschränkt. 

 

1.4. Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht in keinem Fall, weder dem Grunde noch der 

Höhe nach. 

 

 

2. Voraussetzung für die Förderung 

 

2.1 Das Grundstück und/oder seine Bebauung weisen Missstände und/oder Mängel auf, 
die durch bauliche und/oder gestalterische Maßnahmen beseitigt oder behoben wer-
den sollen. Gleichgestellt sind auch Maßnahmen zur Vermeidung solcher Missstände. 
Keine Förderung erfolgt demgemäß bei Maßnahmen, die trotz stil- und fachgerechter 
Ausführung der Einzelmaßnahme zu einer Verfestigung von vorhandenen städtebauli-
chen Missständen führen. 
 

2.2 Förderfähig ist ausschließlich der unrentierliche Kostenanteil der Maßnahmen. Zur 
Rentierlichkeit einer Maßnahme können gem. § 177 Abs. 4 BauGB bspw. Fördermittel 
aus anderen Förderprogrammen (siehe Nr. 4.7) oder Erträge aus der baulichen Anlage 
selbst (bspw. Mieteinnahmen) beitragen. Sie sind daher bei der Ermittlung der förder-
fähigen Kosten zu berücksichtigen.  

 

2.2. Eine Mehrfachförderung aus Städtebauförderungsmitteln für die gleiche Maßnahme 

erfolgt nicht.  

 

2.3. Eine Förderung erfolgt vorzugsweise auf Grundlage eines Gesamtkonzeptes. Aus tech-

nischen, wirtschaftlichen oder sozialen Gründen können dabei Bauabschnitte gebildet 

werden. 
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2.4. Antragsberechtigt sind Eigentümer*innen und Erbbauberechtigte. Die Antragstel-

ler*innen verpflichten sich vertraglich, bestimmte Modernisierungs- und Instandset-

zungsmaßnahmen unter gestalterischen, materiellen und sonstigen Auflagen durchzu-

führen.  

 

2.5. Betreffen die Maßnahmen Bauteile, die zu einer energetischen Verbesserung des Ge-

bäudes beitragen, so ist mindestens der Standard der Bundesförderung für effiziente 

Gebäude (BEG) einzuhalten. Ist der BEG-Standard nicht umsetzbar, ist ein Nachweis 

über die Gründe zu führen. 

 

2.6. Vor Abschluss eines Vertrages zwischen Antragsteller*in und der Stadt Papenburg darf 

nur dann mit der Maßnahme begonnen werden, wenn die Stadt Papenburg einem vor-

zeitigen Baubeginn zugestimmt hat. Vor Baubeginn sind alle erforderlichen öffentlich-

rechtlichen Genehmigungen nachzuweisen. 

 

2.7. Grundvoraussetzung ist ferner, dass die Durchführung der Modernisierungsmaßnah-

men wirtschaftlich sinnvoll ist. 

 

 

3. Förderfähigkeit von Maßnahmen 

 

3.1 Förderungsfähig sind Modernisierungsmaßnahmen an Wohn- und Geschäftsgebäuden 

im Sinne der R-StBauF, die zur Behebung und Vermeidung von Mängeln und Missstän-

den beitragen. Die Maßnahmen müssen im Einklang mit den vorhandenen städtebau-

lichen und denkmalrechtlichen Zielvorstellungen der Stadt Papenburg stehen. 

 

Dies können investive Einzelmaßnahmen wie Dachneueindeckungen, wärmeisolie-

rende Maßnahmen im Fassaden- und Dachbereich, Erneuerung der Fenster und Türen 

oder technische Optimierung der Heizungsanlagen sein. Auch die Herstellung von bar-

rierefreien Zugängen oder Gebäudeumfeld-Maßnahmen (z.B. Spielplätze, Müllsam-

melplätze, Entsiegelungen und Begrünungen) können förderfähig sein. 

Zur Beseitigung oder Vermeidung von Leerständen können auch beispielsweise die Op-

timierung des Grundrisses oder weitere Maßnahmen zur Umsetzung eines schlüssigen 

Nutzungskonzepts förderfähig sein. 

 

Weiterhin können auch Planungsleistungen zur Vorbereitung von Modernisierungs- 

und Instandsetzungsmaßnahmen (Modernisierungsgutachten, Gutachten, Planungs-

leistungen) förderfähig sein.  
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3.2. Nicht förderfähig sind unter anderem Maßnahmen, die nicht der Ortstypik entspre-

chen, u.a. gebietsuntypische Materialien, Formen und Gestaltungen, erhebliche bauli-

che Veränderungen von erhaltenswerten Gebäudeansichten, reine Reparaturarbeiten 

und Umsatzsteuererstattungen.  

 

3.3. Die Aufzählungen sind nicht abschließend.  

 

 

4. Förderfähige Kosten 

 

4.1 Die Ermittlung der Förderungshöhe erfolgt nach den Regelungen der R-StBauF. 

 

4.2 Gefördert werden alle Baukosten einschließlich der Baunebenkosten, die durch die als 

förderungsfähig anerkannten Maßnahmen verursacht werden. Die Förderung erfolgt 

grundsätzlich als Zuschuss. Die endgültige Förderhöhe des Zuschusses richtet sich nach 

den tatsächlich entstandenen Kosten der förderfähigen Maßnahmen und wird nach 

Bestätigung der Schlussabrechnung endgültig festgelegt. 

 

4.3 Die Höhe der Förderung wird prozentual zu den tatsächlich entstandenen Kosten der 

Maßnahme ermittelt und wird maximal begrenzt. Der Zuschuss wird grundsätzlich 

nach Abschluss der Maßnahme und Abnahme durch die Stadt ausgezahlt. 

 

4.4 Der Zuschuss beträgt in der Regel pauschal 30 % (max. 30.000 €) der förderungsfähi-

gen, tatsächlichen Kosten, in begründeten Ausnahmefällen (z.B. bei Denkmälern als 

Gebäude mit geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung) bis zu  

40 % (max. 50.000 €). Diese Maximalbeträge erhöhen sich um die Baupreisindexstei-

gerung. 

 

4.5 Eine Erhöhung der Förderung kann im Einzelfall bei Maßnahmen in Betracht kommen, 

die besondere Vorbildwirkung haben oder im direkten Zusammenhang mit beschlos-

senen Gestaltungs- oder Vorhabenplanungen der Stadt stehen oder von besonderer 

Bedeutung für die Sanierung sind. Eine Erhöhung der Förderung bei notwendigen Maß-

nahmen an Kulturdenkmalen kann auch erfolgen, um die Erhaltung den Verpflichteten 

entsprechend § 7 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz zumutbar zu gestalten.  

 

4.6 Sofern abweichend von Nr. 4.4 eine Kostenerstattungsberechnung durchgeführt wird, 

ist auf Grundlage der R-StBauF für die unterlassene Instandsetzung grundsätzlich ein 

Betrag in Höhe von 10 % der zuwendungsfähigen Ausgaben in Abzug zu bringen. Bei 

Anwendung der Pauschalförderung nach 4.4 wird dieser Abzug nicht vorgenommen, 

da dieser darin bereits pauschal berücksichtigt wird.  
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